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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung  
gemäß § 46 Abs. 1 GO LT 

mit Antwort der Landesregierung 

Anfrage des Abgeordneten Christian Grascha (FDP) 

Antwort des Niedersächsischen Kultusministeriums namens der Landesregierung  

Hauptschule „Astrid Lindgren“ in Duderstadt - ein Auslaufmodell? 

Anfrage des Abgeordneten Christian Grascha (FDP), eingegangen am 20.12.2019 - Drs. 18/5507  
an die Staatskanzlei übersandt am 07.01.2020 

Antwort des Niedersächsischen Kultusministeriums namens der Landesregierung vom 03.02.2020 

Vorbemerkung des Abgeordneten

Aus der Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung „Aktu-
elle Statistische Schuldaten“ der Abgeordneten Björn Försterling, Susanne Victoria Schütz und Syl-
via Bruns (FDP) geht hervor, dass die Hauptschule „Astrid Lindgren“ in Duderstadt zum Beginn des 
Schuljahres 2019/20 keine 5. Klasse aufgenommen hat (Drucksache 18/4677). 

Das Göttinger Tageblatt schrieb im Juni 2019, dass für diese Schule bereits zwölf Anmeldungen für 
einen fünften Jahrgang vorlägen (https://www.goettinger-tageblatt.de/Die-Region/Duderstadt/
Schliessung-auf-Raten-bei-Duderstaedter-Hauptschule). 

Vorbemerkung der Landesregierung 

Gemäß § 106 Abs. 1 des Niedersächsischen Schulgesetzes sind die Schulträger verpflichtet, Schu-
len zu errichten, zu erweitern, einzuschränken, zusammenzulegen, zu teilen oder aufzuheben, 
wenn die Entwicklung der Schülerzahlen dies erfordert. 

Der Landkreis Göttingen als Schulträger der Astrid Lindgren-Schule in Duderstadt hat in eigener 
Zuständigkeit bereits im Rahmen der Genehmigung des Schulentwicklungsplans für den Landkreis 
Göttingen am 18.12.2018 beschlossen, die Schule in Duderstadt aufzuheben, wenn sich zum 
Schuljahr 2019/2020 nicht mindestens 27 Schülerinnen und Schüler (inklusive möglicher Doppel-
zählungen) an der Hauptschule anmelden. Auf dieser Grundlage wurden nach der Anmeldung von 
nur sieben Schülerinnen und Schülern für das Schuljahr 2019/2020 (Stand: 20.05.2019) kein neuer 
5. Schuljahrgang eingerichtet und die Aufhebung der Schule zum Ende des Schuljahrs 2023/2024 
beschlossen. Dieses Vorgehen ist seitens der Landesregierung nicht zu beanstanden und ent-
spricht den rechtlichen Vorgaben. 

Der Antrag zur Aufhebung der Schule wurde mit Schreiben vom 20.12.2019 an die Niedersächsi-
sche Landesschulbehörde versandt. 

1. Warum wurde in der Hauptschule „Astrid Lindgren“ in Duderstadt zu Beginn des Schul-
jahres 2019/2020 keine fünfte Klasse eingerichtet? Wie bewertet die Landesregierung 
dies? 

Der Schulträger hat kurz vor den Sommerferien die Aufnahme eines neuen 5. Jahrgangs mit der 
Begründung zu geringer Schülerzahlen abgelehnt. Dieses wurde in einer Mitteilungsvorlage des 
Kreistages dargestellt und im Schulausschuss, Kreisausschuss sowie Kreistag beraten.  

Des Weiteren wird auf die Vorbemerkung der Landesregierung verwiesen. 
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2. Wie viele Anmeldungen für die Hauptschule „Astrid Lindgren“ in Duderstadt lagen für 
die fünfte Klasse des Schuljahres 2019/2020 vor?  

Zum 20.05.2019 lagen sieben Anmeldungen, davon drei Schülerinnen und Schüler mit festgestell-
tem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung, vor. 

3. Wo wurden die bereits angemeldeten Fünftklässler stattdessen eingeschult? 

Die Schulleitung der Astrid Lindgren-Schule hat die bereits angemeldeten Schülerinnen und Schü-
ler im Auftrag des Landkreises an die KGS Gieboldehausen verwiesen.  

4. Wie wird im Falle eines Auslaufens der Hauptschule eine Beschulung auf Hauptschul-
niveau für die Duderstädter Schüler gewährleistet? 

Die KGS Gieboldehausen ist ca. 12 km von Duderstadt entfernt. Dies ist eine für die Schülerinnen 
und Schüler zumutbare Entfernung.  

In der Kooperativen Gesamtschule werden die Schulformen Hauptschule, Realschule und Gymna-
sium „unter einem gemeinsamen Dach“ als aufeinander bezogene und miteinander verbundene 
Schulzweige angeboten.  

(V  
erteilt am 05.02.2020)
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